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Ergebnisprotokoll 

245. Wirtschaftsausschuss für Außenhandelsfragen (WAA), 26. Januar 2021                           
13:00 – 16:00 Uhr  

 per Webex 

 

Teilnehmer: siehe Anlage 1 

Herr Wacker begrüßte die Gäste und Mitglieder des Ausschusses und stellte die erstmals in den WAA 
berufenen neuen Mitglieder vor.  

 

TOP 1 Wahl des Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses für Außenhandelsfragen und des 
Stellvertreters.  

Die 245. Sitzung des WAA war die erste des vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2023 laufenden Be-
rufungszeitraumes, so dass nach § 3 Abs. 1 der WAA-Geschäftsordnung ein Vorsitzender sowie ein 
Stellvertreter zu wählen waren. Für das Amt des Vorsitzenden wurde Dr. Klaus Schumacher, für das 
Amt des Stellvertreters Guido Seedler vorgeschlagen. Beide wurden ohne Gegenstimme gewählt. 

 

TOP 2 Annahme des Protokolls der 244. Sitzung am 21. September 2020 ohne Gegenstimme, 
siehe Anlage 2. Die Teilnehmer waren damit einverstanden, dass das Protokoll auf der In-
ternetseite des BMEL veröffentlicht wird.  

 

TOP 3 Bilanz der deutschen Ratspräsidentschaft und handelspolitische Aspekte aktueller EU-Vor-
haben, Gespräch mit Staatssekretärin Beate Kasch 

In einem einführenden Vortrag wurde ein Blick zurück auf das letzte Halbjahr 2020 geworfen, in dem 
Deutschland die Ratspräsidentschaft in der EU innehatte. Diese Zeit wurde durch das parallele Auf-
treten der weltweiten Coronapandemie sowie durch die Bekämpfung der Afrikanischen Schweine-
pest in Europa geprägt. Die Pandemie habe verdeutlicht, dass die Agrar- und Ernährungswirtschaft 
systemrelevant ist, nicht zuletzt im Hinblick auf die sichere Versorgung der Menschen mit Lebensmit-
teln. Um diese zu gewährleisten, brauche es stabile Lieferketten sowie den Abbau von Handels-
hemmnissen. Die hohe Bedeutung der Freizügigkeit innerhalb der EU und deren Aufrechterhaltung 
sei durch die Covid-Krise anhand der Streitigkeiten um offene Grenzen ebenfalls klar geworden. Die 
deutsche Ratspräsidentschaft wurde insgesamt als sehr positiv bewertet. Beispielhaft für die erfolg-
reiche Arbeit wurden das Erreichen einer allgemeinen Ausrichtung zur künftigen Gemeinsamen Ag-
rarpolitik (GAP) der EU-Mitgliedstaaten, einer gemeinsamen Position zum Brexit sowie die Verab-
schiedung verschiedener Schlussfolgerungen genannt. Zu den letztgenannten zählen die Schlussfol-
gerungen des Rates zur Farm To Fork (F2F) Strategie, zur Tierwohl- und zur Nährwertkennzeichnung. 
Einzelne Aspekte der allgemeinen Ausrichtung zur GAP sowie der Schlussfolgerung zur F2F-Strategie 
wurden näher erläutert. Zudem wurde eine Einschätzung zu den künftigen Handelsbeziehungen zwi-
schen der EU und den USA gegeben. Abschließend wurde der aktuelle Stand des Partnerschaftsab-
kommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich dargestellt. 
 
In der anschließenden Diskussion mit den WAA-Mitgliedern wurde auf die Studie des Joint Research 
Centers der EU-Kommission („JRC-Studie“) verwiesen, laut der sich die Handelsabkommen der EU 
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insgesamt positiv auf die EU-Wirtschaft und den Agrar- und Ernährungssektor auswirken. Vor diesem 
Hintergrund wurde über eine zunehmend handelskritische Stimmung unter vielen EU-Mitgliedsstaa-
ten berichtet, die zum Teil auch im Deutschen Bundestag wahrzunehmen sei. Dies sei Besorgnis erre-
gend. Daher wurde dazu aufgerufen, dass sich auch die Mitglieder des WAA befürwortend in die De-
batte um internationalen Agrarhandel einbringen sollen. Weiter wurden Ansichten und Erfahrungen 
der WAA-Mitglieder zur Diversifizierung des Handels, auch beim Export, erörtert. Hierzu wurde aus 
der WAA-Mitgliedschaft mehr Unterstützung aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium erbeten. 
Insbesondere sei mehr Personal in den Fachreferaten erforderlich, die für die Öffnung der Märkte 
zuständig sind. 
 

TOP 4 Aktuelles 

 EU-GBR Partnerschaftsabkommen, aktuelle Erfahrungen der Wirtschaft nach dem Brexit 

In einem einführenden Bericht wurde mitgeteilt, dass durch das Ende 2020 geschlossene Abkommen 
Zölle von z. T. über 40 Prozent für Agrarprodukte verhindert worden seien. Kern der Vereinbarungen 
sei ein zoll- und quotenfreier Zugang zu den Märkten. Das Abkommen sei nicht mit “normalen” 
Freihandelsabkommen zu vergleichen, da die Märkte in der EU und dem Vereinigten Königreich (VK) 
schon jetzt eng miteinander verbunden seien. Zudem sei das Abkommen mit dem VK viel 
umfangreicher als vergleichbare Freihandelsabkommen. Ergänzend wurden einzelne Aspekte des 
Abkommens näher vorgestellt. 

In der anschließenden Diskussion berichteten die WAA-Mitglieder, wie sich der Handel mit dem VK 
im Zuge des Partnerschaftsabkommens darstelle. Dabei fielen die Bewertungen unterschiedlich aus. 
Zum Teil wurde geschildert, dass der Export in das VK bislang unproblematisch laufe und sich nur 
beim Import aus dem VK Probleme gezeigt hätten. Zum Teil wurde aber auch über erhebliche 
Probleme beim Export in das VK und daraus resultierende Exportrückgänge geklagt. Einigkeit bestand 
darin, dass das VK weiterhin ein wichtiger Markt sei. Abschließend wurde über einen 
Verordnungsentwurf der EU-Kommission berichtet, durch den ein Fonds eingerichtet werden soll, 
der eine Reserve für die Anpassungen an den Brexit darstellen soll (sog. “Brexit-Anpassungsreserve”). 
Die darin enthaltenen Mittel bieten Unterstützung sowohl für Unternehmen als auch für die 
öffentliche Verwaltung.  

 Afrikanische Schweinepest (ASP) 

Es wurde der aktuelle Stand der Bekämpfung der ASP in Deutschland sowie der Verhandlungen zur 
Regionalisierung mit wichtigen Exportländern für Schweinefleisch und Schweineprodukte dargestellt. 

 Handelsbeziehungen mit den USA 

Mit Blick auf die Handelsbeziehungen mit den USA wurde der aktuelle Stand des Streitverfahrens um 
Subventionen für die Flugzeughersteller Airbus und Boeing geschildert. Bislang sei noch unklar, wie 
die Biden-Administration sich in dieser Angelegenheit verhalten werde. Die Lösung dieses Streits 
habe oberste Priorität, auch im Hinblick auf Überlegungen zur möglichen Wiederaufnahme von 
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen. 

 Update zu Handelsabkommen 

Es wurde der jeweilige Stand laufender bzw. geplanter Verhandlungen zu Freihandelsabkommen der 
EU mit Neuseeland, Australien, Indonesien, Mexiko, Chile, der Mongolei und den Mercosur-Staaten 
geschildert. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass nicht mit einer schnellen Nachbesetzung des 
WTO-Streitschlichtungspanels zu rechnen sei. 
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TOP 5 Sonstiges 

Als nächste Termine für die Sitzungen des WAA wurden der 28. April 2021 und der 22. September 
2021 genannt. Wesentlicher Gegenstand des Termins im April soll das geplante Sorgfaltspflichten- 
bzw. Lieferkettengesetz sein. 

 

gez. Werren 

gen. Dr. Schumacher 

 

Anlagen: 

1. Teilnehmerliste 
2. Protokoll der 244. Sitzung 

 


